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1.) Mein E-Mail vom 07.03.2009 an alle Mitglieder der Bundesregierung, des Nationalrates und des Bundesrates


Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Bundesregierung, des Nationalrates und des Bundesrates !

A) Am 14.02.2009 sandte ich an Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied folgendes E-Mail:

„Die staatliche Finanzierung gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften verletzt die verfassungsrechtlich gewährleistete Weltanschauungsfreiheit der Nichtmitglieder (eventuell auch oder „nur“ deren verfassungsrechtlich gewährleistetes Eigentumsrecht). 

Die Finanzierung erfolgt nämlich aus - auch von Nichtmitgliedern stammenden - allgemeinen Steuermitteln (Umsatzsteuer, Einkommensteuer etc).

Sie erfolgt einerseits durch direkte Zuwendungen: für die Römischkatholische Kirche auf Grund des Vermögensvertrages mit dem Heiligen Stuhl BGBl 1960/195 iVm zuletzt 1996/609; für die Evangelischen Kirchen § 20 BGBl 1961/182 idF zuletzt 1996/318; für die Altkatholische Kirche BGBl 1960/221 idF zuletzt 1996/316; für die Israelitischen Kultusgemeinden BGBl 1960/222 idF zuletzt 1996/317 (zu letzteren siehe den Ministerialentwurf 5/ME 24. GP), die anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften erhalten direkte Zuwendungen ohne besonderes Gesetz auf Grundlage des jährlichen Bundesfinanzgesetzes (entgegen den Erläuterungen zu 5/ME 24. GP, Hauptgesichtspunkte zweiter Absatz, können - ausständige - Entschädigungen nur schadenspezifisch und keineswegs linear erfolgen); 

andererseits indirekt: Bezahlung der Religionslehrer an Volks-, Haupt- und Mittelschulen, Finanzierung der theologischen Fakultäten (Personal- und Sachaufwand, einschließlich Stipendien).

Da die Finanzierung in den Steuerbescheiden - nicht ausgewiesen - mitvorgeschrieben wird und der Verfassungsgerichtshof meine Lösung, als Nichtmitglied über eine im Einkommensteuerverfahren beantragte Negativsteuer finanziellen Ausgleich zu erlangen, abgelehnt hat (B 2227/07), können Nichtmitglieder ihre verfassungswidrige Zwangsfinanzierung gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften kaum mittels VfGH-Bescheid​beschwerde bekämpfen. 

Siehe zum Ganzen auf meiner Website www.fred-brande.at das Thema „Diskriminierung...“, Download Seite 67 bis 78, sowie zur Kritik an der VfGH-Entscheidung B 2227/07 ebenda Seite 97 bis 100, wobei auf Seite 100 vor „c.“ in etwa zu ergänzen wäre: 

„bd. Der Gesetzgeber hat zumeist mehrere Möglichkeiten, die einfachgesetzliche Rechtslage verfassungskonform zu gestalten. Neben der Berücksichtigung meiner Lebensumstände (Nichtmitglied etc) im Wege einer Negativsteuer (N) wären angenommen die Lösungen O, P, Q und R möglich gewesen. Hätten also vier weitere Beschwerdeführer VfGH-Bescheidbeschwerden je auf Basis der Lösungen O, P, Q und R erhoben, so hätte der Verfassungsgerichtshof jedem von ihnen - analog zur Begründung meiner Ablehnung - sagen können, dass der Gesetzgeber verfassungsrechtlich jedenfalls nicht verpflichtet wäre, die geltend gemachten Lebensumstände im Wege der Lösung O, P, Q oder R zu berücksichtigen. Womit trotz Ausschöpfung aller Lösungen die Verfassungswidrigkeiten (Verletzung der Weltanschauungsfreiheit der Nichtmitglieder etc) bestehen geblieben wären. (Einem Individualantrag auf Aufhebung stand bisher der zumutbare - von mir auch gegangene - Umweg über die Bescheidbeschwerde entgegen, von der sehr komplexen Rechtslage ganz abgesehen.) Im Übrigen steht dem Verfassungsgerichtshof das Mittel der Fristsetzung zur Verfügung.“ 

Zur verfassungswidrigen Ungleichbehandlung nichtkonfessioneller gegenüber konfessionellen Privatschulen siehe auf meiner Website www.fred-brande.at das Thema „Diskriminierung...“, Download Seite 19 bis 38, sowie die obige Kritik an der VfGH-Entscheidung B 2227/07.

Schließlich ist auch die steuerliche Absetzbarkeit von Beiträgen an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften (§ 18 Abs 1 Z 5 Einkommensteuergesetz) verfassungswidrig. 

Im Übrigen dürfte ein für alle Schüler verpflichtender Ethik- und Weltanschauungskunde-Unterricht von Verfassungs wegen nicht durch einen - wenn auch von den jeweiligen Religionsgemeinschaften finanzierten - Religionsunterricht ersetzt werden. Abgesehen von der Unterschiedlichkeit der Lehr-Inhalte steht der von (fast) allen Religionen (bzw Religionsgemeinschaften) erhobene Wahrheitsanspruch entgegen. 

(Nebenbei ist die Einbeziehung der Religionsnote in den Notendurchschnitt, etwa bei der Vergabe von Schülerbeihilfen, verfassungswidrig. Die Einbeziehung wäre nur in jenem seltenen Fall neutral, in welchem der Notendurchschnitt ohne Religionsnote keine Kommastelle aufweist und die Religionsnote mit diesem Notendurchschnitt übereinstimmt. In aller Regel aber verbessert oder verschlechtert die Religionsnote den Notendurchschnitt ohne Religionsnote, womit jene Schüler, die den Religionsunterricht besuchen, gegenüber den Schülern, die ihn nicht besuchen, zwangsläufig entweder bevorzugt oder benachteiligt werden.)

Die aus der Weltanschauungsfreiheit folgende religiöse Neutralität des Staates, also auch die Achtung der Freiheit von Agnostikern, Atheisten und Polytheisten, verlangt wie dargelegt vom Staat, dass er jegliche - direkte oder indirekte, auch bloß ideelle - Förderung irgendwelcher religiösen oder nichtreligiösen Weltanschauungen unterlässt (wie er umgekehrt die Ausübung der Weltanschauungsfreiheit, abgesehen von insbesondere Art 9 Abs 2 MRK, nicht behindern darf). 

Weshalb der Vermögensvertrag mit dem Heiligen Stuhl zu kündigen, die Verfassungswidrigkeiten in innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu beseitigen und die Finanzierungen nach dem jährlichen Bundesfinanzgesetz einzustellen sind.

Ich darf Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerin, ersuchen, die entsprechenden Initiativen zu ergreifen.“


B) Am 20.02.2009 sandte ich an Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied – auf eine Antwort ihres Ressorts replizierend – folgendes E-Mail:

„1) Zu meinem E-Mail an Sie vom 14.02.2009 hat mich Mag. Oliver Henhapel mit E-Mail vom 20.02.2009, BMUKK-2.000/0004-KA/2009, in Ihrem Namen darauf hingewiesen,

„dass die ständigen Leistungen an die Kirchen und Religionsgesellschaften auf einer Regelung im Staatsvertrag von Wien betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich vom 15. Mai 1955 beruhen. Eine Abschaffung der materiellen Rechtsgrundlagen ist daher nicht  möglich und wäre vor allem inhaltlich nicht angebracht, ungerecht und unanständig. Detaillierte Informationen sind den Materialien zu diesen Gesetzen zu entnehmen, die über die Rechtsdatenbank des Bundeskanzleramtes für jedermann leicht abrufbar sind.“

2) Mag. Henhapel bezieht sich wohl ausschließlich auf Art 26 StV Wien, welcher Artikel auch im Ministerialentwurf 5/ME 24. GP, Hauptgesichtspunkte, zweiter Absatz, als einziger genannt ist. Diese Bestimmung lautet:

„Artikel 26.
Vermögenschaften, Rechte und Interessen von Minderheitsgruppen in Österreich

1. Soweit solche Maßnahmen noch nicht getroffen worden sind, verpflichtet sich Österreich in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gesetzliche Rechte oder Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassischen Abstammung oder der Religion des Eigentümers Gegenstand gewaltsamer Übertragung oder von Maßnahmen der Sequestrierung, Konfiskation oder Kontrolle gewesen sind, das angeführte Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interessen mit allem Zubehör wiederherzustellen. Wo eine Rückgabe oder Wiederherstellung nicht möglich ist, wird für auf Grund solcher Maßnahmen erlittene Verluste eine Entschädigung in einem Ausmaß gewährt, wie sie bei Kriegsschäden österreichischen Staatsangehörigen jetzt oder späterhin generell gegeben wird.

2. Österreich stimmt zu, alle Vermögenschaften, gesetzlichen Rechte und Interessen in Österreich, die Personen, Organisationen oder Gemeinschaften gehören, die einzeln oder als Mitglieder von Gruppen rassischen, religiösen oder anderen Naziverfolgungsmaßnahmen unterworfen worden sind, unter seine Kontrolle zu nehmen, wenn, falls es sich um Personen handelt, diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen ohne Erben bleiben oder durch sechs Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages nicht beansprucht werden oder wenn, falls es sich um Organisationen und Gemeinschaften handelt, diese Organisationen und Gemeinschaften aufgehört haben zu bestehen. Österreich soll diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen geeigneten, von den vier Missionschefs in Wien im Wege von Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung zu bestimmenden Dienststellen oder Organisationen übertragen, damit sie für Hilfe und Unterstützung von Opfern der Verfolgung durch die Achsenmächte und für Wiedergutmachung an solche verwendet werden; diese Bestimmungen sind dahin zu verstehen, dass sie von Österreich keine Zahlungen in fremder Währung oder andere Überweisungen an fremde Länder erfordern, die eine Belastung der österreichischen Wirtschaft darstellen würden. Diese Übertragung wird innerhalb von achtzehn Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages durchgeführt werden und Vermögenschaften, Rechte und Interessen, deren Wiederherstellung in Paragraph 1 [nach österreichischer Terminologie: Z 1] dieses Artikels verlangt wird, einschließen.“

3) a) Wie ersichtlich, enthält Art 26 StV Wien eine Verpflichtung Österreichs betreffend Vermögensrückgabe an und Entschädigung von in der NS-Zeit enteigneten natürlichen und juristischen Personen im Allgemeinen, aber keine Verpflichtung Österreichs zur Erbringung besonderer, ständiger Leistungen an Religionsgemeinschaften zur Finanzierung von deren Kultus und Lehre. 

b) Diesem Verständnis des Art 26 StV Wien entspricht es, dass die ständigen Leistungen des Bundes an die finanzierten Religionsgemeinschaften seit 1967 im Bundesfinanzgesetz nicht mehr im Kapitel über den Staatsvertrag von Wien, sondern im Kapitel „Kultus“ bzw im Kapitel „Unterricht-Kultus-Ständige Leistungen“ veranschlagt werden (5/ME 24. GP, Hauptgesichtspunkte, dritter Absatz).

c) Abgesehen davon, dass sich für über Vermögensrückgaben und Entschädigungen hinausgehende Verpflichtungen Österreichs im Wortlaut des Art 26 StV Wien kein Anhaltspunkt findet, war die Finanzierung von Kultus und Lehre von Religionsgemeinschaften wohl kaum einem der vier Vertragspartner Österreichs ein Anliegen, schon gar nicht dem seit 1905 laizistischen Frankreich oder der religionsfeindlichen Sowjetunion. 

4) Die ständige Finanzierung von Kultus und Lehre von Religionsgemeinschaften beruht daher keineswegs auf dem Staatsvertrag von Wien. Dieser steht also nicht entgegen, die Verpflichtung der Nichtmitglieder zur Mitfinanzierung von Kultus und Lehre von Religionsgemeinschaften zu beseitigen - welche Verpflichtung verfassungswidriger Weise die Weltanschauungsfreiheit der Nichtmitglieder verletzt (Art 14 Abs 1 StGG, Art 9 Abs 1 MRK) [wie oben zu ergänzen: eventuell auch oder „nur“ deren verfassungsrechtlich gewährleistetes Eigentumsrecht (Art 5 StGG, Art 1 des 1. ZPMRK)] - und zu diesem Zweck den Vermögensvertrag mit dem Heiligen Stuhl zu kündigen, die in besonderen innerstaatlichen Rechtsvorschriften angeordnete staatliche Finanzierung von Kultus und Lehre von Religionsgemeinschaften aufzuheben und die entsprechenden, lediglich auf Grundlage des jährlichen Bundesfinanzgesetzes erfolgenden Finanzierungen einzustellen.“


C) Ich darf nun auch Sie, sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Bundesregierung, des Nationalrates und des Bundesrates, ersuchen, die entsprechenden Initiativen zu ergreifen, daher auch allenfalls an Sie herangetragene verfassungswidrige Vorlagen abzulehnen.

Mit freundlichen Grüßen
Fred Brande

2.) Mein E-Mail vom 01.04.2009 an alle Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates

An die Damen und Herren
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates
An Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied zur Kenntnis 

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates !

Mit E-Mail vom 07.03.2009 informierte ich Sie sowie alle Mitglieder der Bundesregierung über einen Briefwechsel zwischen Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied (in deren Namen Herr Mag. Oliver Henhapel antwortete) und mir betreffend die Verfassungswidrigkeit der staatlichen Finanzierung von Religionsgemeinschaften.

Trotz der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit dieser Finanzierung (auch die Finanzierung von Atheistenvereinigungen wäre verfassungswidrig) hat aber die Bundesregierung am 24.03.2009 die Regierungsvorlagen 159 und 163 BlgNR 24. GP beschlossen. Und zwar, ohne darin auf die ver​fassungsrechtlichen Bedenken auch nur irgendwie einzugehen.

Ich darf daher nunmehr Sie, sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates, ersuchen, zunächst die offensichtlich verfassungswidrigen Vorlagen abzulehnen und sodann wie im Briefwechsel dargelegt eine verfassungsmäßige Rechtslage herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Fred Brande 

*****

PS:

Der Antrag 465/A 24.GP vom 26.02.2009 betreffend Kirchenbeiträge beseitigt nicht die im oben bezogenen Briefwechsel dargelegte Verfassungswidrigkeit, da er die staatlichen Leistungen für kirchlichen Personalaufwand etc, soweit damit Kultus und Lehre finanziert werden, unberührt lässt. 

Mit der Beibehaltung dieser staatlichen Leistungen wird im Übrigen die von § 1 Abs 1 des Antrags beabsichtigte Freiwilligkeit der Kirchenbeiträge konterkariert, da die Mitglieder ja im Wege der Umgehung über die aus ihrer Umsatzsteuer, Einkommensteuer etc stammende staatliche Kirchenfinanzierung weiterhin unfreiwillig (im Sinne dieses § 1 Abs 1) Kirchenbeiträge zahlen. 

Die Anordnung der Freiwilligkeit von Kirchenbeiträgen ist im Übrigen selbst verfassungswidrig, weil es einer Kirche etc auf Grund ihrer verfassungsgesetzlich gewährleisteten Betätigungsfreiheit – zu dieser Freiheit siehe (für die hier parallelen Vereine) Berka, Lehrbuch Verfassungsrecht, 2. Auflage 2008, Rz 1520 mit Judikaturnachweisen – offen steht, von ihren Mitgliedern Beiträge zu verlangen. Wie es umgekehrt (potenziellen) Mitgliedern freisteht, nicht beizutreten, über die Beitragshöhe zu verhandeln oder auszutreten. Zufolge der genannten Betätigungsfreiheit ist auch der im § 1 Abs 3 des Antrags vorgesehene Ausschluss des Rechtsweges verfassungswidrig.

Bemerkt sei noch, dass das österreichische Staatskirchenrecht dringend der Kodifikation bedarf: Es ist als ganzes (verfassungswidrig?) unübersichtlich

– insbesondere gibt es, neben den Anerkennungen im Verordnungswege auf Grund des Anerkennungsgesetzes, eine (auf einer Mehrzahl von inhaltlich unterschiedlichen Einzelgesetzen fußende [größere]) Mehrzahl gesetzlicher Anerkennungen, siehe dazu (ungenau jedenfalls für die Evangelischen Kirchen, § 1 BGBl 1961/182): http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/Gesetzlich_anerkannte_Ki5433.xml – 

und enthält vermutlich einige gleichheitswidrige Differenzierungen (jedenfalls das derzeit gel​ten​de Kirchenbeitragsgesetz GBlÖ 1939/543, weil dieses ohne sachliche Rechtfertigung nicht für alle Religionsgemeinschaften gilt) sowie andere Gleichheits- und sonstige Verfassungswidrigkeiten. 

Fred Brande

3.) Mein Schreiben vom 09.04.2009 an BPräs Dr. Heinz Fischer

Herr Bundespräsident !

A) Sie haben kurz vor Jahresende 2007 einen Gesetzesbeschluss für eine Novelle zur Gewerbe​ordnung nicht beurkundet, weil er rückwirkende (Verwaltungs-)Strafbestimmungen enthielt (http://www.salzburg.com/nwas/archiv_artikel.php?xm=3434082&res=0, Aufruf 08.04.2009).

Zu dieser Frage haben Sie in einem Kurier-Interview mit Christoph Kotanko und Andreas Schwarz wie folgt Stellung genommen (http://www.hofburg.at/show_content2.php?s2id=1011, Aufruf 08.04.2009):

„Sie haben knapp vor Weihnachten ein Gesetz nicht unterzeichnet, weil es rückwirkend Strafen vorsah. War das nicht auch ein inhaltlicher Eingriff?


Die Verfassung sagt, der Bundespräsident beurkundet mit seiner Unterschrift das verfassungs​mäßige Zustande​kommen eines Bundesgesetzes. Diese Verantwortung habe ich gewissenhaft wahrgenommen. Wobei kein Zweifel bestand, dass der einfache Gesetzgeber nicht befugt ist, eine rückwirkende Strafbestimmung zu beschließen.

Und wenn das nächste Mal die Opposition mit Gutachten kommt zu einem Gesetz, das angeblich nicht verfas​sungskonform ist, was machen Sie dann?


Sie können sich darauf verlassen, dass ich bei der Handhabe des Artikels 47 der Bundesverfas​sung weiterhin mit größter Sorgfalt und Zurückhaltung vorgehen werde. Ich habe nicht die Ab​sicht, dem Verfassungsgerichtshof Konkurrenz zu machen.“

B) In den beiliegenden E-Mails vom 07.03.2009 (unter Hinweis auf mein Website-Thema „Dis​kriminierung...“) und 01.04.2009 an alle Mitglieder des National​rates und des Bundesrates habe ich die (mE) offensichtliche Verfassungswidrigkeit der staat​lichen Finanzierung von Reli​gions​gemeinschaften (wegen Verletzung der Weltanschauungs​freiheit und/oder des Eigentums- [OS 2:] rechtes der Nichtmitglieder) dargelegt und ersucht, die betref​fenden Regierungsvorlagen (159 und 163 BlgNR 24. GP) abzulehnen.

C) Falls diese Vorlagen trotzdem angenommen werden sollten, liegt es an Ihnen, Herr Bundes​präsident, anlässlich der Prüfung, ob Sie den Gesetzesbeschluss beurkunden bzw den Staats​vertrag abschließen oder nicht, den Schutz der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Nicht​mitglieder mit zu bedenken, zumal 

a) der Verfassungsgerichtshof weder im Wege der Be​scheidbeschwerde (problematische [E-Mail 07.03.2009] Ableh​nung B 2227/07) noch im Wege des Individualantrags erreichbar sein wird, 

b) ein Antrag des Verwaltungsgerichtshofes an den Verfassungsgerichtshof – der nur bei zu​sätz​licher Behaup​tung einer „echten“ einfach​gesetzlichen Rechtsverletzung überhaupt gestellt wer​den kann (hiezu in Er​gänzung meines Website-Themas „Diskriminierung...“ die beiliegende VwGH-Entscheidung 2008/13/0061-6) –, im Hinblick auf VfGH B 2227/07 gar nicht zustande kommen muss, 

c) die anneh​menden Mitglieder des Natio​nalrates und des Bundesrates ihre eigene Zustim​mung nicht an​fechten werden und 

d) selbst bei knapper Mehrheit ein Drittel-Antrag von Mitgliedern des Nationalrates oder des Bundesrates unwahr​schein​lich ist. 

So​dass die an sich verfassungs​rechtlich (mE eindeutig) zu beantwortende Frage des Schutzes der Nichtmitglieder auf das Feld der politischen Auseinander​setzung verlagert wird (zB – nun​mehr – www.laizismus.at), wo sie von Ver​fas​sungs wegen gar nicht hingehört. Wobei eine Nicht-Beur​kundung bzw ein Nicht-Abschluss des Staats​vertrages den Schutz der verfas​sungsgesetzlich ge​währleisteten Rechte der Nicht​mitglieder in die Wege leitete, für die betreffenden Religions​gemein​schaf​ten aber vor​erst nur den Entfall des Inflations​ausgleichs bedeutete. 

D) Ich darf Sie, Herr Bundespräsident, bitten, mir schließlich die Gründe Ihrer Entscheidung mit​zuteilen und vorweg den Empfang dieses Schreibens zu bestätigen.

Fred Brande
Beilagen erwähnt: 

E-Mails vom 07.03.2009 und 01.04.2009 [siehe oben Nr. 1 und 2]
VwGH-Entscheidung 2008/13/0061-6 [siehe im Website-Thema „Diskriminierung...“, Download Seite 115 ff]
[OS 2.]

4.) Schreiben von MinR Dr. Georg Frölichsthal an mich vom 22.04.2009
(GZ S200010/38-BEV/2009)
Österreichische
Präsidentschaftskanzlei

Ministerialrat Dr. Georg Frölichsthal
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten und Soziales
Sehr geehrter Herr Dr. Brande!
Auftragsgemäß bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 9. April d. J., mit dem Sie den Herrn Bundespräsidenten auf zwei derzeit im Nationalrat liegende Regierungsvorlagen (159 und 163dB) hinweisen, die Ihrer Ansicht nach offensichtlich verfassungswidrig sind. Sollten diese Regierungsvorlagen vom Nationalrat beschlossen werden, so wird der Herr Bundespräsident selbstverständlich, wie bei allen Gesetzesbeschlüssen, die ihm gemäß Art 47 Abs 1 B‑VG zur Beurkundung des verfassungsmäßigen Zustandekommens vorgelegt werden, das Vorliegen der Voraussetzungen zur Beurkundung sorgfältig prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Frölichsthal
5.) Mein Schreiben an BPräs Dr. Heinz Fischer vom 03.11.2009

(Zu S200010/38-BEV/2009)
Herr Bundespräsident !

Nach Beschlussfassung bzw Genehmigung durch den Nationalrat etc sind die meiner Ansicht nach offen​sichtlich verfassungs​widrigen Regierungsvorlagen 159 und 163dB (mein Schreiben an Sie vom 09.04.2009) nun im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden (BGBl I 92/2009 bzw BGBl III 120/2009).

Mit Schreiben vom 22.04.2009 hatte Herr Ministerialrat Dr. Georg Frölichsthal ange​kündigt, dass Sie selbstverständlich – wie bei allen Gesetzesbeschlüssen, die Ihnen gemäß Art 47 Abs 1 B‑VG zur Beurkundung des verfassungsmäßigen Zustandekommens vorgelegt werden – das Vorliegen der Voraussetzungen zur Beurkundung sorgfältig prüfen werden.

Ich darf Sie, Herr Bundespräsident, nunmehr ersuchen mir mitzuteilen, warum aus Ihrer Sicht die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Be​urkun​dung des Gesetzesbeschlusses bzw den Abschluss des Staatsvertrages vorlagen.

Fred Brande
6.) Schreiben von MinR Dr. Georg Frölichsthal an mich vom 13.11.2009 
(GZ S200010/107-BEV/2009)
Österreichische
Präsidentschaftskanzlei

Ministerialrat Dr. Georg Frölichsthal
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten und Soziales
Sehr geehrter Herr Dr. Brande!

Auftragsgemäß bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 3. November d. J., mit dem Sie den Herrn Bundespräsidenten mit Bezug auf mein Schreiben vom 22. April d. J. bitten Ihnen mitzuteilen, warum aus seiner Sicht in den von Ihnen angesprochenen Fällen die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Beurkundung des Gesetzesbeschlusses bzw die Ratifizierung des Staatsvertrages vorlagen.

Dazu darf ich Ihnen mitteilen, dass sowohl der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes als auch der Rechts- und Legislativdienst des Parlaments als auch der zuständige Ausschuss des Nationalrates in keiner Weise eine Verfassungswidrigkeit der in Rede stehenden Bestimmungen erkennen konnten; gleiches gilt für die mit der Materie befassten Mitarbeiter der Präsidentschafts​kanzlei.

Ergänzend wäre noch festzuhalten, dass nach herrschender Staatsrechtslehre der Bundespräsident die Beurkundung eines Gesetzesbeschlusses im Sinne des Art 47 Abs 1 B‑VG nur dann zu verwei​gern hat, wenn eine offenkundige Verfassungswidrigkeit vorliegt. Aus Sicht der Präsident​schafts​kanzlei liegt aber keine Verfassungswidrigkeit und schon gar keine offenkundige Verfassungs​widrig​keit vor, die eine Handhabe dafür gewesen wäre, dass der Herr Bundespräsident seine Unterschrift verweigert.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Frölichsthal
[Bemerkung: Die offensichtliche Verfassungswidrigkeit liegt mE in der – dargelegten – Verpflichtung der Nichtmit​glieder, entgegen ihrer verfassungsrechtlich gewährleisteten Weltanschauungsfreiheit (eventuell auch oder „nur“ entgegen ihrem verfassungsrechtlich gewährleisteten Eigentumsrecht) gesetzlich anerkannte Kirchen und Religions​gesellschaften zwangs​weise mitfinanzieren zu müssen (auch die Zwangsfinanzierung von Atheistenvereinigungen durch Nichtmitglieder wäre, wie ebenfalls dar​gelegt, verfassungswidrig).] 
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